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Richtlinie über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Erhaltung, Unterhaltung 
und Wiederherstellung von Kulturdenkmalen 

(Zuwendungsrichtlinie zur Erhaltung von 
Kulturdenkmalen) 

GI.Nr. 6644.3 

Bekanntmachung des Ministeriums für Justiz, Kultur und 
Europa 
vorn 17. Juni 2015 II 422-

1 Zuwendungszwecl< 

1 . 1 Das Land Schleswig-Holstein gewährt über das 
Landesamt für Denkmalpflege gemäß § 1 des 
schleswig-holsteinischen Denkmalschutzgesetzes 
(im Folgenden als DSchG bezeichnet) i.V.m. § 16 
DSchG nach Maßgabe dieser Richtlinien und den 
§ § 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) 
sowie den dazu ergangenen Verwaltungsvorschrif
ten (VV) auf Antrag Zuwendungen. Zweck dieser 
Zuwendungen ist die Erhaltung, Restaurierung, In
standsetzung und Pflege von Kulturdenkmalen im 
Sinne des DSchG. Ziele der Maßnahmen sind die 
langfristige Erhaltung von Denkmalen als Teil des 
kulturellen Erbes des Landes Schleswig-Holsteins 
unter möglichst paritätischer Berücksichtigung al
ler Denkmalgattungen und Regionen, die Stärkung 
der Identität Schleswig-Holsteins und die langfris
tige bauliche Sicherung von Denkmalen. 

1 .2 Die Zuwendungen werden im Rahmen der ver
fügbaren Haushaltsmittel nach pflichtgemäßem Er
messen gewährt. Denkmalpflegerische Maßnah
men zur Sicherung und Erhaltung bedrohter Denk
malsubstanz werden bevorzugt berücksichtigt. 

1 .3 Die nach dieser Förderrichtlinie gewährten Zu
wendungen unterliegen grundsätzlich • dem 
EU-Beihilferecht i.V.m. der Allgemeinen Gruppen
freistellungsverordnung (AGVO) Artikel 53 bzw. 54 
(Verordnung der EU-Kommission Nummer 651/2014 
vom 1 7. Juni 2014, ABI EU L 187/1 vom 26. Juni 
2014, in der jeweils geltenden Fassung). Soweit 
die Zuwendungen grundsätzlich die Vorausset
zungen einer staatlichen Beihilfe im Sinne von Ar
tikel 107 Absatz 1 Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) erfüllen, erfolgt 
die Förderung abweichend von Artikel 53 bzw. 54 
AGVO nach Maßgabe und unter Einhaltung der 
Voraussetzungen der Verocdnung (EG) Num
mer 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezem
ber 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 
EG-Vertrag auf "De-minimis"-Beihilfen (ABI. 
L 379/5 vom 28. Dezember 2006, im Folgenden: 
De-minimis-VO) in der jeweils geltenden Fassung 
sowie deren Nachfolgeregelungen. Einem Unter
nehmen, das einer Rückforderungsanordnung 
aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommis
sion zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Bei
hilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnen
markt nicht nachgekommen ist, dürfen keine Ein
zelbeihilfen gewährt werden. 

1.4 Ein Rechtsanspruch auf die Bewilligung einer 
Zuwendung besteht nicht. 

2 Gegenstand der Förderung 

2.1 Zuwendungsfähig sind Ausgabenaufgrund von 
Maßnahmen an Kulturdenkmalen im Sinne der 
§ § 8 bis 10 DSchG, die allein aus Gründen des 
Denkmalschutzes erwachsen (denkmalbedingter 
Mehraufwand). 

2.2 Zuwendungen werden für denkmalbedingte 
Mehraufwendungen gewährt. Vorrangig ·gefördert 
wird denkmalbedingter Mehraufwand für Maßnah
men, die dem Verfügungsberechtigten im Sinne 
des § 16 Abs. 1 DSchG nicht zurnutbar sind. 

3 Zuwendungsempfänger 

3.1 Zuwendungsempfänger können nur Eigentü
merinnen und Eigentümer, Besitzerinnen und Be
sitzer und die sonst Verfügungsberechtigen von 
eingetragenen Kulturdenkmalen sein. 

3.2 Juristische Personen des öffentlichen Rechts 
sind ausgeschlossen, Kommunen und Kirchen 
können in Ausnahmefällen, z.B. bei besonders be
deutenden Objekten, nach Maßgabe des § 1 
DSchG Zuwendungen gewährt werden. 

4 Zuwendungsvoraussetzungen 

4. 1 Die denkmalpflegerische Maßnahme muss im 
erheblichen Interesse von Denkmalschutz und 
Denkmalpflege stehen. Sie ist mit der Bewilli
gungsbehörde während der gesamten Planungs
und Durchführungsphase abzustimmen. 

4.2 Die Finanzierung der Gesamtmaßnahme muss 
unter Einbeziehung der Zuwendung gesichert 
sein. Ein entsprechender Finanzierungsplan und 
die zur denkmalpflegerischen Beurteilung notwen
digen Unterlagen müssen der Bewilligungsstelle 
vor Bewilligung der Zuwendung vorliegen. 

4.3 Fördermittel der EU, des Bundes und von Drit
ten sind vorrangig in Anspruch zu nehmen. Bei 
Nichtbeantragung werden sie fiktiv angerechnet. 

4.4 Die Maßnahme darf vor Erteilung des Zuwen
dungsbescheides noch nicht begonnen sein. Als 
Beginn gilt die Auslobung eines förmlichen Aus
schreibungsverfahrens oder der Abschluss eines 
der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder 
Leistungsvertrages. Die Bewilligungsstelle kann im 
Einzelfall auf Antrag einem Maßnahmenbeginn vor 
Erteilung des Zuwendungsbescheides zustimmen, 
wenn dieser auf Grund zwingender Umstände, ins
besondere im Falle einer konkreten Gefahr für das 
Denkmal, unaufschiebbar ist. Die Zustimmung 
zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn begründet kei
nen Rechtsanspruch auf eine Zuwendung. 

4.5 Die Zuwendungsempfängerinnen bzw. Zuwen
dungsempfänger haben die für die Erfolgskon
trolle der nach dieser Richtlinie geförderten Maß
nahmen erforderlichen Daten zu erheben und ent-
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sprechend den im Zuwendungsbescheid 
festgelegten Vorgaben und Fristen an die Bewilli
gungsbehörde zu übermitteln. 

5 Art und Umfang der Zuwendung 

5.1 Zuwendungen werden als Projektförderung im 
Wege der Anteilfinanzierung mit Höchstbetrag als 
bedingt rückzahlbare Zuschüsse gewährt; hin
sichtlich der Bedingungen im Einzelnen wird auf 
die in Ziffer 6 definierten Zuwendungsbestim
mungen verwiesen. Der prozentuale Satz der All
teilsfinanzierung beträgt für 

- unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen an 
Bau- und Kunstdenkmalen mit geringem 
Nutzwert bis zu 100 Prozent, 

Erhaltungsmaßnahmen (handwerkliche Leistun
gen) an eingetragenen, genutzten Kulturdenk
malen bis zu 60 Prozent der Gesamtausgaben, 

Erneuerung/Rekonstruktion historischer Bau
teile bis zu 40 Prozent, 

Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen an Grün
denkmalen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3 
DSchG bis zu 80 Prozent, 

Konservierungs- und Restaurierungsmaßnah
men an Bau- und Kunstdenkmalen sowie deren 
künstlerischer Ausstattung bis zu 100 Prozent, 

Gutachten, Bauaufnahmen, Dokumentationen 
usw. entsprechend den denkmalfachlichen 
Vorgaben bis zu 90 Prozent. 

Im Einzelfall sind Abweichungen von den prozen
tualen Sätzen aufgrund nachgewiesener oder of
fensichtlicher Unzumutbarkeit zulässig. 

Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen ist die fach
lich zuständige technische staatliche Verwaltung 
zu beteiligen. Von einer Beteiligung darf abgesehen 
werden, wenn die für eine Baumaßnahme vorgese
henen Zuwendungen von Bund und Ländern zu
sammen 500.000 Euro nicht übersteigen. 

5.2 Die Höhe der Zuwendung wird unter Abwä
gung der Interessen des Zuwendungsempfängers 
und der Interessen des Denkmalschutzes durch 
die Bewilligungsstelle im Rahmen verfügbarer 
Haushaltsmittel nach pflichtgemäßem Ermessen 
festgesetzt. Hierbei hat sie die allgemeinen ln
standsetzungsverpflichtungen des Antragsstel
lers, seine finanzielle Leistungsfähigkeit, die Zu
mutbarkeit der Maßnahme, weitere Zuschüsse 
Dritter für die zuwendungsfähige Maßnahme so
wie die Bedeutung und den Zustand des Kultur
denkmals zu berücksichtigen. 

5.3 Die unbaren Eigenleistungen der Zuwendungs
empfängerin bzw. des Zuwendungsempfängers 
können bis zu 70 Prozent des Aufwandes, der 
sich bei der Vergabe von Leistungen an ein Unter
nehmen (ohne Umsatzsteuer) ergeben würde, be
rücksichtigt werden. Liegt kein Angebot eines Un-

ternehmens vor, können die Eigen I eistungen des 
Zuwendungsempfängers in Höhe von 10 Euro je 
nachgewiesener Arbeitsstunde angesetzt und be
rücksichtigt werden. 

5.4 Ausgenommen von den Bestimmungen Num
mer 5.3 sind Eigenleistungen von Fachbetrieben, 
Handwerken und Restauratoren, die im Rahmen 
ihres Geschäftsbetriebes tätig werden. Für diese 
werden die ortsüblichen Entgelte zu 70 Prozent 
anerkannt. Diese Regelung gilt auch für Eigenleis
tungen von Architekten, Ingenieuren und Bausta
tikern bis zu einem Höchstbetrag von 10 Prozent 
der Gesamtkoste)l. 

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

6.1 Die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zu
wendungen zur Projektförderung (ANBest-P/ 
ANBest-K) sind, soweit zutreffend, unverändert 
Bestandteil des Zuwendungsbesche ides und wer
den diesem beigefügt. Der Finanzierungsplan wird 
in der von der Bewilligungsstelle anerkannten Fas
sung verbindlicher Bestandteil des Bewilligungs
bescheides. 

6.2 Bei Zuwendungen über 10.000 Euro ertthält 
der Bewilligungsbescheid die Regelung, dass der 
Verfügungsberechtigte verpflichtet ist, die Zu
wendung im Falle einer Veräußerung des Denk
mals innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren 
nach dem Zeitpunkt der Zahlung der Zuwendung 
zurückzuzahlen; der fällig werdende Betrag wird 
je abgelaufenem Jahr um 10 Prozent gemindert. 
Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich, den 
Verkauf des Denkmals unverzüglich anzuzeigen. 

6.3 Wird für den Zuwendungsempfänger erkenn
bar, dass er aufgrund von Verzögerungen bei der 
Durchführung der denkmalpflegerischen Maßnah
men die Zuwendung in dem im Zuwendungsbe
scheid genannten Haushaltsjahr ganz oder teil
weise nicht mehr in Anspruch nehmen wird, hat 
er die Bewilligungsstelle unverzüglich, spätestens 
bis zum 31 . Oktober des jeweiligen Zuwendungs
jahres, darüber zu informieren. Die Bewilligungs
stelle entscheidet nach pflichtgemäßem Ermes
sen entsprechend der jeweiligen Sach- und Haus
haltslage, ob eine Verlängerung des Bewilligungs
zeitraums möglich ist oder ob der Zuwendungsbe
scheid ganz oder teilweise zu widerrufen ist. 

6.4 Der Zuwendungsempfänger hat die Bewilli
gungsstelle unverzüglich darüber zu informieren, 
wenn sich für die Zuwendung maßgebliche Um
stände ändern, insbesondere wenn 

die geplante Maßnahme wesentlich verändert 
werden soll, 

er abweichend vom verbindlichen Finanzie
rungsplan weitere Zuwendungen von öffentli
cher oder privater Seite für die Maßnahme be
antragt oder erhält, 
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- er feststellt, dass der Zuwendungszweck mit der 
bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist, 

- ein Insolvenzverfahren gegen ihn beantragt 
oder eröffnet wurde, 

die Verfügungsberechtigung über das geför
derte Objekt sich geändert hat. 

6. 5 ln der öffentlichen Berichterstattung hat der 
Zuwendungsempfänger im Rahmen seiner Mög
lichkeiten auf die Gewährung einer Zuwendung 
durch das Landesamt für Denkmalpflege hinzu
weisen. Wird die Öffentlichkeit über die Durchfüh
rung einer Baumaßnahme durch Baustellenschil
der informiert, so ist bei Zuwendungen über 
5.000 Euro die Förderung dort wie folgt bekannt 
zu machen: "Gefördert durch das Landesamt für 
Denkmalpflege Schleswig-Holstein ". 

7 Verfahren 

7. 1 Antragstellung und Bewilligung 

7. 1 . 1 Zuwendungsanträge sollen grundsätzlich bis 
zum 30. Juni des laufenden Haushaltsjahres 
schriftlich beim Landesamt für Denkmalpflege 
eingereicht werden. 

Die erforderlichen Vordrucke sind bei der Bewilli
gungsstelle erhältlich. Der Antrag muss mindes
tens enthalten 

- die Höhe der beantragten Zuwendung, 

genaue Beschreibung der geplanten Maßnahme, 

- Planungszeichnungen (soweit für diese Maß
nahme erforderlich), 

eine Leistungsbeschreibung, 

- einen Zeitplan, 

- einen Finanzierungsplan, der sämtliche Einnah-
men und Ausgaben enthält, die im Zusammen
hang mit der denkmalpflegerischen Maßnahme 
entstehen, insbesondere auch weitere bean
tragte und/oder bewilligte öffentliche oder pri
vate Fördermittel, 

die Angabe, ob die Zuwendungsempfängerin 
oder der Zuwendungsempfänger allgemein 
oder für das betreffende Vorhaben zum Vor
steuerabzug nach § 1 5 UStG berechtigt ist, 

eine Erklärung, dass die Maßnahme noch nicht 
im Sinne von Nummer 4.4 begonnen wurde. 

Die Bewilligungsstelle kann darüber hinaus die 
Vorlage weiterer Unterlagen verlangen, soweit es 
für die Beurteilung des Antrags erforderlich ist. 

7. 1 . 2 Die Zuwendungen für denkmalpflegerische 
Maßnahmen im Sinne von Nummer 2.1 werden 
durch schriftlichen Zuwendungsbescheid bewil
ligt. Dieser enthält Angaben über die Finanzform, 
den Zuwendüngszweck, die ermittelten zuwen
dungsfähigen Kosten, die Höhe des Fördersatzes, 
den Zuwendungshöchstbetrag sowie eine Frist 

für den Abruf der Fördermittel. Der Bescheid kann 
mit Bedingungen und Auflagen versehen werden. 
Insbesondere kann darin die Beteiligung der Be
willigungsstelle, von Fachleuten oder die Leitung 
durch Sachverständige bei Ausschreibung und 
Vergabe von Aufträgen, deren Ausführung denk
malpflegerische Sachkenntnis voraussetzt, vorge
schrieben werden. 

7. 1 . 3 Wird bei denkmalpflegerischen Maßnahmen 
im Sinne von Nummer 2.1 gegen den Zweck der 
Zuwendung oder die Auflagen des Bewilligungsbe
scheides bzw. gegen denkmalschutzrechtliche Be
lange verstoßen, so widerruft die Bewilligungsstelle 
den Bewilligungsbescheid ganz oder teilweise. 

7. 1 .4 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrech
nung der Zuwendung sowie für den Naci:lweis 
und die Prüfung der Verwendung und die gegebe
nenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwen
dungsbescheides und die Rückforderung der ge
währten Zuwendung gelten die VV!VV-K zu § 44 
LHO i.V.m. der entsprechenden Regelung des 
Landesverwaltungsgesetzes (§§ 116, 117, 117 a 
LVwG), soweit nicht in den Förderrichtlinien Ab
weichungen zugelassen worden sind. 

7.2 Auszahlung und Nachweis der Verwendung 

7.2.1 Zuwendungen werden nur nach DurchfUh
rung der zuwendungsfähigen Maßnahmen und 
nach Abnahme durch die Bewilligungsstelle aus
gezahlt. Bei Vorliegen fälliger Zahlungsverpflich
tungen kann eine Abschlagszahlung beantragt 
werden. 

7.2.2 Der Zuwendungsempfänger hat der Zuwen
dungsstelle die zweckentsprechende Verwendung 
der Zuwendung - gegebenenfalls in Teilbeträgen 
- nachzuweisen. Der Verwendungsnachweis be
steht aus einem Sachbericht einschließlich Foto
dokumentation und einem zahlenmäßigen Nach
weis, der in seinem Aufbau dem Finanzierungs
plan entsprechen muss. Dem zahlenmäßigen 
Nachweis sind entsprechende Belege im Original 
beizulegen. Der Verwendungsnachweis ist, wenn 
im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, spätes
tens zwei Monate nach Abschluss der geförder
ten Maßnahme bei der Bewilligungsstelle einzurei
chen. Ist der Zuwendungszweck nicht bis zum 
Ablauf des Bewilligungszeitraums erfüllt, ist bin
nen zwei Monaten der Bewilligungsstelle ein Zwi
schennachweis über die Verwendung der erhalte
nen Mittel vorzulegen. Die Bewilligungsstelle 
setzt daraufhin eine Frist zur Vorlage des endgül
tigen Verwendungsnachweises. 

8 lnkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt rückwirkend zum 1 . Januar 
2015 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2017. 
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